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1 Anlass 

Die Stadtwerke Finsterwalde GmbH plant, in Finsterwalde die Errichtung einer 
solarthermischen und einer Photovoltaik-Freifl�chenanlage vorzunehmen. Hierf�r soll der 
B-Plan �Dr��iger Stra�e� ge�ndert werden.

Das B�ro f�r Landschaftsplanung und Naturschutz (BLN) wurde in diesem 
Zusammenhang mit der Erarbeitung eines Artenschutzbeitrages beauftragt. 

2 Grundlagen
2.1 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen der Bearbeitung bilden: 

� das Gesetz �ber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51) in der aktuell g�ltigen Fassung vom 
15. Sept. 2017

� Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) zur Erhaltung der nat�rlichen Lebensr�ume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt. - Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften Nr. L 305/42.

� Richtlinie des Rates �ber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (VSchRL) 
vom 2. April 1979 (79/409/EWG) (zuletzt ge�ndert durch die Richtlinie 94/24/EG 
vom 8.6.1994)

Am 18. Dezember 2007 sind die im Hinblick auf den Artenschutz relevanten �nderungen
des Bundesnaturschutzgesetzes zur Umsetzung des Urteils des Europ�ischen 
Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 in der Rechtssache C-98/03 in Kraft getreten (BGBI I S 
2873). Au�erdem ist am 15. Sept. 2017 die Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes 
in Kraft getreten. Alle Gesetzeszitate beziehen sich im Folgenden auf diese Neufassung.

Der besondere Artenschutz nach nationalem und europ�ischem Recht stellt ein 
eigenst�ndiges Instrument des Naturschutzes im Rahmen von Zulassungsverfahren dar. 

Im vorliegenden Artenschutzbeitrag (ASB) werden: 

� die artenschutzrechtlichen Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG bez�glich der gemeinschaftsrechtlich gesch�tzten Arten (alle 
europ�ischen Vogelarten, Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie), die durch das 
Vorhaben erf�llt werden k�nnen, ermittelt und dargestellt,

� sofern Verbotstatbest�nde erf�llt sind, die naturschutzfachlichen Voraussetzungen f�r 
eine Ausnahme von den Verboten gem. � 45 Abs. 7 BNatSchG gepr�ft. 
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Die ausschlie�lich national streng und besonders gesch�tzten Arten werden im Rahmen 
der Eingriffsregelung gem. � 17 Abs. 4 BNatSchG ber�cksichtigt. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbest�nde des � 44 Abs. 1 sind 
folgenderma�en gefasst:

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders gesch�tzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu t�ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu besch�digen oder zu zerst�ren,

2. wild lebende Tiere der streng gesch�tzten Arten und der europ�ischen Vogelarten 
w�hrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, �berwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu st�ren; eine erhebliche St�rung liegt vor, wenn sich 
durch die St�rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhest�tten der wild lebenden Tiere der besonders gesch�tzten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu besch�digen oder zu zerst�ren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders gesch�tzten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu besch�digen oder zu 
zerst�ren."

Werden Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bez�glich der 
gemeinschaftsrechtlich gesch�tzten Arten ber�hrt, m�ssen die Ausnahmevoraus-
setzungen des � 45 Abs. 7 BNatSchG erf�llt sein. 

Als f�r Bauvorhaben einschl�gige Ausnahmevoraussetzungen muss nachgewiesen 
werden, dass: 

� zwingende Gr�nde des �berwiegenden �ffentlichen Interesses, einschlie�lich solcher 
sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen,

� zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeintr�chtigungen der 
relevanten Arten f�hren, nicht gegeben sind und 

� sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht 
verschlechtert.

2.2 Planungsgrundlagen

� Konzept Solarthermie Hertastra�e � INTEGRAL Projekt GmbH & Co. KG, Stand 
17.3.2020
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3 Vorhabensbeschreibung

Die Stadtwerke Finsterwalde GmbH plant, zwischen der Hertastra�e und der Dr��iger 
Stra�e in Finsterwalde auf ca. 1,4 ha zur W�rmeerzeugung eine Solarthermie-
Freifl�chenanlage aus Vakuumr�hrenkollektoren zu errichten. Zur Deckung des 
Eigenstrombedarfs sollen zudem einige PV-Module aufgestellt werden. Zur Anlage 
geh�ren weiterhin eine W�rme�bertr�gerstation sowie die Erd-Verlegung einer KMR-
Rohrleitung �ber die Flurst�cke 641, 507 und 758 bis zum Anschluss an das 
Fernw�rmenetz (vgl. Abb. 1, Karte 1). 

Abb. 1: geplante Solarthermieanlage (INTEGRAL Projekt GmbH & Co. KG, Stand 
17.3.2020)
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Die Kollektortische f�r die Solarthermieanlage nehmen eine Fl�che von ca. 7.000 m2 ein.
Der Abstand zwischen den Reihen betr�gt dabei 4,3 m und der zwischen den Tischen 0,7 
m. Weiterhin sind Wartungsg�nge von 7 m Breite vorgesehen. Die Gesamtaufstellfl�che 
betr�gt ca. 1,4 ha. Die Geb�udegrundfl�che f�r die W�rme�bertr�gerstation wird ca. 200 
m2 umfassen. Die KMR-Leitung wird in offener Grabenbauweise erdverlegt. 

Auf den verbleibenden ca. 8 ha der bisherigen Ackerfl�che soll perspektivisch eine PV-
Freifl�chenanlage errichtet werden. Hief�r liegt allerdings noch keine konkrete 
Konzeption vor.

4 Untersuchungsgebiet 
Das ca. 9,8 ha gro�e Untersuchungsgebiet befindet sich im Landkreis Elbe-Elster am 
s�dlichen Ortsrand von Finsterwalde zwischen der Hertastra�e und der Dr��iger Stra�e 
(K6224) (Abb. 2, Karte 1). 

Abb. 2: ungef�hre Lage und Gr��e des Untersuchungsgebietes

Der S�den des Untersuchungsraumes mit dem Aufstellbereich der Solarkollektoren und 
der PV-Freifl�chenanlage wird derzeit von einer Ackerfl�che eingenommen, welche sich 
zu Beginn der Untersuchungen Anfang Mai 2020 als Schwarzacker darstellte (Foto 1). 
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Sp�ter pr�gte aufkommender Mais das Bild (Foto 2). 

Die Ackerfl�che wird im Norden von einem sandigen Feldweg begrenzt. N�rdlich davon 
erstrecken sich auf dem Flurst�ck 641 bis zum Tollergraben Raublattschwingel-
Grasnelkenfluren (Foto 3) und Heidenelken-Grasnelkenfluren (Foto 4), welche einem
Biotopschutz nach � 30 BNatSchG unterliegen. Der Tollergraben (Foto 5) wies im 
Fr�hjahr und Fr�hsommer 2020 keine Wasserf�hrung auf. Auf den Flurst�cken 507 und 
758 n�rdlich des Tollergrabens findet sich eine regelm��ig gem�hte Frischwiese (Foto 6).

An die geplante Rohrleitungstrasse im Norden des Untersuchungsgebietes grenzen die 
Hertastra�e, Siedlungsbereiche mit Eigenheimen sowie Gr�nl�nder an. Die untersuchte 
Ackerfl�che setzt sich nach Westen hin fort. N�rdlich der Ackerfl�che befinden sich  
Gr�nlandbereiche und Kleing�rten. Im Osten wird die Ackerfl�che von einem Feldweg 
und einer dahinter befindlichen Ackerbrache begrenzt. Im S�den bildet ein Solarpark die 
Begrenzung (vgl. Karte 1).

5 Ermittlung der pr�frelevanten Arten

Der Pr�frahmen der Artenschutzrelevanzpr�fung umfasst die Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie sowie alle europ�ischen Vogelarten. Aufgrund der vorgefundenen 
Habitatstrukturen geh�ren Brutv�gel zu den pr�frelevanten Arten. Das Vorhabensgebiet 
befindet sich jedoch nicht in einem Bereich mit Rastvogelkonzentrationen. 

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die im Land Brandenburg vorkommenden Arten des 
Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgef�hrt. 

Die Anhang IV-Arten wurden im Rahmen einer Potenzialanalyse auf ihre Relevanz hin 
abgepr�ft. Grundlage hierf�r sind die von Mai bis Juli 2020 im Untersuchungsgebiet 
durchgef�hrten Erfassungen (vgl. Kap. 6). Pr�frelevante Arten sind fett hervorgehoben.

Tab. 1: Pr�frelevante Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und ihr Vorkommen im 
Vorhabensgebiet

Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

S�ugetiere
Wolf Canis lupus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Biber Castor fiber kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Fischotter Lutra lutra kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Feldhamster Cricetus cricetus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�es Mausohr Myotis myotis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

Fransenfledermaus Myotis nattereri kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�e Bartfledermaus Myotis brandtii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Teichfledermaus Myotis dasycneme kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Wasserfledermaus Myotis daubentonii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Braunes Langohr Plecotus auritus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Graues Langohr Plecotus austriacus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Mopsfledermaus Barbastella 

barbastellus
kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Breitfl�gelfledermaus Eptesicus serotinus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
M�ckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�er Abendsegler Nyctalus noctula kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Reptilien
Europ�ische 
Sumpfschildkr�te

Emys orbicularis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Glattnatter Coronella austriaca kein Vorkommen lt. Kartierung
�stliche 
Smaragdeidechse

Lacerta viridis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Zauneidechse Lacerta agilis kein Vorkommen lt. Kartierung

Amphibien

Kammmolch Triturus cristatus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Moorfrosch Rana arvalis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Springfrosch Rana dalmatina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Laubfrosch Hyla arborea kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Rotbauchunke Bombina bombina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Knoblauchkr�te Pelobates fuscus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kreuzkr�te Bufo calamita kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Wechselkr�te Bufo viridis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

K�fer
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

Heldbock Cerambyx cerdo kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Eremit Osmoderma eremita kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Scharlachroter 
Plattk�fer

Cucujus cannaberinus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Breitrand Dytiscus latissimus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Schmalbindiger Breit-
fl�gel-Tauchk�fer

Graphoderus lineatus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Libellen

Sibirische Winterlibelle Sympaecma paedisca kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gr�ne Keiljungfer Ophiogomphus caecilia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�e Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
�stliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Schmetterlinge

Eschen-Scheckenfalter Euphydryas aurinia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�er Feuerfalter Lycaena dispar kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Blauschillernder 
Feuerfalter

Lycaena helle kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbl�uling

Maculinea nausithous kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Heller Wiesenknopf-
Ameisenbl�ulimg

Maculinea teleius kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Nachtkerzen-
schw�rmer

Proserpinus proserpina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Mollusken

Kleine Flussmuschel Unio crassus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Zierliche 
Tellerschnecke

Anisus vorticulus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gef��pflanzen

Wasserfalle Aldrovanda versiculosa kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Sumpf-Engelwurz Angelica palustris kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Froschkraut Luronium natans kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Einfacher Rautenfarn Botrychium simplex kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

Frauenschuh Cypripedium calceolus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Silberscharte Jurinea cyanoides kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Biegsames Nixkraut Najas flexilis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kriechender Sellerie Apium repens kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Vorblattloses 
Vermeinkraut

Thesium abracteatum kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Firnisgl�nzendes 
Sichelmoos

Hamatocaulis 
vernicosus

kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gr�nes Beesenmoos Dicranum viride kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gr�nes Koboldmoos Buxbaumia viridis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Langstieliges 
Schwanenhalsmoos

Meesia longiseta kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Die artenschutzrechtliche Relevanzpr�fung erstreckt sich somit nur auf Brutv�gel.

6 Methodik

Flora

Erfassungen von Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und sonstigen streng 
oder besonders gesch�tzten Arten wurden im Fr�hjahr 2020 im Rahmen der Erstellung 
des Umweltberichtes (PNS 2020) durchgef�hrt.

Reptilien

Kartierungen zu Reptilienvorkommen insbesondere zu Zauneidechsen erfolgten zwischen 
Anfang Mai und Ende Juni 2020 und wurden zumeist im Anschluss an die 
Brutvogelerfassungen durchgef�hrt. Die Begehungstermine datierten auf den 9., 14. und
18. Mai sowie den 10. und 24. Juni.

Brutv�gel

Die Brutvogelkartierung erfolgte im Untersuchungsgebiet als fl�chendeckende 
Revierkartierung aller Arten. Die Kartierungsleistungen beinhalteten 5 Kartierungs-
durchg�nge zur Hauptbrutzeit im Zeitraum von Anfang Mai bis Mitte Juli 2020. Die 
Begehungstermine waren der 6., 14. und 27. Mai sowie der 10. und 24. Juni. Zus�tzlich 
wurden am 8. und 11. Juli zwei Abendbegehungen zur Erfassung d�mmerungsaktiver 
Vogelarten (Wachtel) durchgef�hrt. Bei jeder Tagesbegehung wurde das 
Untersuchungsgebiet in den zeitigen Vormittagsstunden jeweils schleifenf�rmig 
abgelaufen und mittels Fernglas bzw. durch Verh�ren nach Brutv�geln abgesucht. 
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Gesang der M�nnchen in Verbindung mit Reviertreue, in manchen F�llen auch das 
Warnen der Altv�gel und Futtertragen, Nestfunde oder sonstiges revieranzeigendes 
Verhalten wurden als ausreichende Hinweise auf ein Revier bzw. Brutvorkommen 
gewertet. 

7 Wirkungen des Vorhabens

Nachfolgend werden potenzielle baubedingte Wirkfaktoren abgepr�ft, welche bezogen 
auf die Vorhaben �Errichtung von Solarthermie- und Photovoltaik-Freifl�chenanlagen� 
relevante Beeintr�chtigungen und St�rungen von europarechtlich gesch�tzten Tierarten 
verursachen k�nnen. Anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren treten nicht auf.

FlÄcheninanspruchnahme

Es werden durch das oben genannte Vorhaben keine potenziellen Fortpflanzungs- oder 
Ruhest�tten europarechtlich gesch�tzter Arten beeintr�chtigt. 

LÄrmwirkungen, optische StÅrungen, ErschÇtterungen

Im Zuge von Bauma�nahmen k�nnen �ber die gesamte Bauzeit hinweg L�rmemissionen, 
optische St�rungen und Ersch�tterungen entstehen, welche zu einer St�rung von 
Brutv�geln f�hren k�nnen. 

Barrierewirkungen/Zerschneidung

Barriere- oder Zerschneidungswirkungen treten nicht auf. 

NÄhr- und Schadstoffemissionen, 

Baubedingt auftretende Schadstoffemissionen im Fall von Havarien sind zwar nicht 
auszuschlie�en, k�nnen aber in ihrer Wirkung auf die untersuchten Artengruppen 
vernachl�ssigt werden.

TÅtungsrisiko

Durch die geplanten Baut�tigkeiten besteht eine potenzielle Kollisionsgef�hrdung f�r 
Brutv�gel. 

8 Bestandsdarstellung und artenschutzrechtliche Pr�fung
8.1 Flora

Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden auf der Vorhabensfl�che nicht 
festgestellt. Auf dem im Verlegebereich der Rohrleitung befindlichen Flurst�ck 641 
wurden allerdings reiche Vorkommen der nach der Bundesartenschutzverordnung 
besonders gesch�tzten Arten Gemeine Grasnelke und Heide-Nelke kartiert. Die 
Vorkommen beider Arten erstrecken sich auch auf die angrenzenden Flurst�cke 252, 253 
und 642. Pflanzenverluste bei der Verlegung der Rohrleitung in offener Grabenbauweise 
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lassen sich nicht vermeiden, k�nnen aber aufgrund der gro�en Vorkommen 
vernachl�ssigt werden. Die Best�nde im Verlegebereich sind zudem regenerierbar. 

8.2 Reptilien

Im Bereich des Untersuchungsgebietes wurden im Fr�hjahr und Fr�hsommer 2020 keine 
Reptilien, resp. Zauneidechsen, festgestellt.

8.3 Brutv�gel

Als einzige Brutvogelart wurde im Jahr 2020 innerhalb des Untersuchungsgebietes die 
Feldlerche nachgewiesen (vgl. Tab. 2). Sie gilt nach der aktuellen �Roten Liste� des 
Landes Brandenburg (RYSLAWY & M�DLOW 2008) als gef�hrdet und ist nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz besonders gesch�tzt. Eine �bersicht �ber die Verteilung der 
Reviere bietet die Karte 1.

Tab. 2. Die Brutvogelarten des Untersuchungsgebietes 

Art RL 
BB

Schutz-
status

Status 
(Reviere 2020)

Feldlerche Alauda arvensis 3 b BV (2)

A b k � r z u n g e n: 

Gef�hrdung: RL BB - Rote Liste Brandenburgs (RYSLAVY & M�DLOW 2008) 
Gef�hrdungskategorien: 3 - gef�hrdet

Schutzstatus: b  - besonders gesch�tzte Art gem�� BNatSchG � 7 Abs. 2 Nr. 13

Status: BV - Brutvogel

2 Brutreviere der Feldlerche wurden Anfang Mai 2020 auf der noch unbewachsenen 
Ackerfl�che festgestellt (siehe Karte 1). Die Anzahl der Brutreviere ver�nderte sich auch 
nach dem Auflaufen des Mais nicht. Die Gr�nlandbereiche wiesen keine Besiedlung mit 
Brutv�geln auf. 

Im Folgenden wird in einem Formblatt die Betroffenheit der Feldlerche 
zusammenh�ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 
5 BNatSchG werden abgepr�ft.

Tab. 3: Formblatt Brutv�gel des Offenlandes 

Artengruppe:  Brutv�gel des Offenlandes
(Feldlerche)

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ�ische Vogelarten gem�� Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung
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Kurzbeschreibung Aut�kologie/Verbreitung in BB
Bei der Feldlerche handelt es sich um eine noch h�ufige, im Land Brandenburg jedoch gef�hrdete Brutvogelart. 
Feldlerche: Bodenbr�ter in niedrigen, gut strukturierten Gras- und Krautfluren mit weitgehend offenem Horizont, 
besiedelt W eiden, W iesen und Ackerland; 2 Jahresbruten; Brutperiode von Mitte April bis Mitte August; im Land BB 
fl�chendeckend mit ca. 300.000 bis 400.000 BP verbreitet; kontinuierlicher R�ckgang (RYSLAVY & M�DLOW 2008)

Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen potenziell m�glich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch�digungs- und St�rungsverbote nach � 44 
Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
Artspezifische Vermeidungsma�nahmen sowie vorgezogene Ausgleichsma�nahmen

gem. LBP vorgesehen
gem. FFH-VP vorgesehen
im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr�fung neu zu entwickeln

V1 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 9.1)

Prognose und Bewertung des T�tungsverbotes gem. � 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch�digung, 
Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten (baubedingt)

Verletzung, T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef�hrdung f�hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef�hrdung f�hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte T�tung von Eiern und Jungv�geln der oben genannten Arten kann durch eine bauzeitliche Regelung
vermieden werden (V1). 

Prognose und Bewertung der St�rungstatbest�nde gem. � 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St�ren von Tieren w�hrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, �berwinterungs- und 
Wanderungszeiten

Die signifikante St�rung f�hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die St�rungen f�hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte St�rung von Bruten der oben genannten Arten kann durch eine bauzeitliche Regelung vermieden 
werden (V1). 

Prognose und Bewertung der Sch�digungstatbest�nde gem. � 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch�digung, Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten 
Besch�digung oder Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten, �kologische Funktion der Fortpflanzungs-
oder Ruhest�tte wird im r�umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch�digung oder Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten, �kologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest�tte wird im r�umlichen Zusammenhang gewahrt

In einer Gr��enordnung von ca. 9,4 ha werden von den geplanten Vorhaben Bruthabitate der Feldlerche in Anspruch 
genommen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Feldlerche bei den geplanten Reihenabst�nden der PV-
bzw. Solarthermiekollektor-Modultische weiterhin in den geplanten Anlagenbereichen br�tet. Bei der Feldlerche sind in 
Solarparks mit einem Reihenabstand von mind. 4 m sogar h�here Siedlungsdichten und Bruterfolgsraten zu erwarten
als auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerfl�chen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbest�nde
Die Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr�nde f�r eine Ausnahme erforderlich)
treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr�fung endet hiermit)
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Fazit: Unter Ber�cksichtigung von Vermeidungsma�nahmen kommt es bei den 
untersuchten Artengruppen zu keinen erheblichen Beeintr�chtigungen. 
Verbotstatbest�nde nach � 44 BNatSchG, Abs. 1 i. V. mit Abs. 5 treten somit aller 
Voraussicht nach nicht ein.

9 Ma�nahmen
9.1 Vermeidungsma�nahmen

V1 Zur Vermeidung der Beeintr�chtigung von Feldlerchenbruten sind Bauma�nahmen 
au�erhalb der Brutzeit von Ende August bis Anfang April vorzunehmen.
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Fotodokumentation

Foto 1: Schwarzacker � Aufstellbereich der 
Solarthermiekollektoren und PV-Module 
(Foto: Wiesner, 6.5.20)

Foto 2: Maisacker - Aufstellbereich der 
Solarthermiekollektoren und PV-Module 
(Foto: Wiesner, 11.7.20)

Foto 3: Grasnelken-Raublattschwingelrasen
im Trassenbereich der KMR-Rohrleitung 
(Foto: Wiesner, 9.5.20)

Foto 4: Heidenelken-Grasnelkenflur im 
Trassenbereich der KMR-Rohrleitung (Foto: 
Wiesner, 24.6.20)

Foto 5: f�r die KMR-Rohrleitung zu 
querender Tollergraben (Foto: Wiesner, 
9.5.20)

Foto 6: M�des��flur im Tollergraben und 
Frischwiese im Trassenbereich der KMR-
Rohrleitung (Foto: Wiesner, 24.6.20)
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